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Geschaftszahl: 2026-0.102.755

Wien, 2. April 2026
Sehr geehrter Herr Prasident!

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 4838/) vom 2. Februar 2026 der
Abgeordneten Sigrid Maurer, BA, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes

mitzuteilen:

Vorauszuschicken ist, dass es Aufgabe der Personalvertretung bei den Dienststellen des
Bundes ist, die beruflichen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und gesundheitlichen
Interessen der Bediensteten zu wahren und zu fordern (§ 2 des Bundes-
Personalvertretungsgesetzes — PVG, BGBI. Nr. 133/1967). Sie hat sich bei ihrer Tatigkeit
von dem Grundsatz leiten zu lassen, den Bediensteten unter Bedachtnahme auf das
offentliche Wohl zu dienen und hat dabei auf die Erfordernisse eines geordneten,

zweckmaBigen und wirtschaftlichen Dienstbetriebes Riicksicht zu nehmen.

GemalR § 25 PVG dirfen Personalvertreterinnen und Personalvertreter in der Austibung
ihrer Tatigkeit nicht beschrankt und aus diesem Grunde auch nicht benachteiligt werden,

und es darf ihnen bei der dienstlichen Laufbahn kein Nachteil erwachsen.

Nach den bisherigen Gesetzesbestimmungen stand den freigestellten
Personalvertreterinnen und Personalvertretern die Fortzahlung der laufenden Beziige zu.
Im Lichte des geltenden Beschrankungs- und Benachteiligungsverbots folgte die Judikatur

zum Personalvertretungsrecht — wie auch zu den vergleichbaren Bestimmungen des
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Arbeitsverfassungsrechts — dabei dem sogenannten Ausfallsprinzip. Die fortzuzahlenden
Bezlige entsprachen demnach dem vor der Freistellung tatsachlich bezogenen, allenfalls
als Durchschnitt zu ermittelnden Bezligen und umfassten nicht nur Gehalt und Zulagen,
sondern auch alle Nebengebiihren wie z.B. Uberstundenvergiitungen und sonstige
zustehende Vergltungen. Darliberhinaus ist nach der Rechtsprechung auch ein fiktiver
durchschnittlicher Karriereverlauf zu bericksichtigen, um einen Nachteil fir die
Personalvertreterin oder den Personalvertreter durch die Freistellung im Einsatz fur die
Belegschaft auszuschlieRen.

Im Sinne dieser gesetzlichen Bestimmungen und der dargestellten Judikatur wurden
dienstfreigestellten Personalvertreterinnen und Personalvertretern der unterschiedlichen
Bedienstetengruppen bisher alle vor der Freistellung zustehenden besoldungsrechtlichen
Leistungen einschlieBlich etwa Uberstundenvergiitungen fortgezahlt sowie Abgeltungen
fiktiver Laufbahnen, sei es durch eine fiktive héhere Einreihung nach bestimmten Zeiten

oder in Form von Nebengebiihren oder zusatzlichen Verglitungen, zuerkannt.

Mit der nunmehrigen Klarstellung durch die Dienstrechts-Novelle 2025, BGBI. | Nr.
100/2025, wurde im Sinne der Transparenz und eines einheitlichen Vollzugs die
Beriicksichtigung von dienstlichen Laufbahnen im Rahmen der Bezugsfortzahlung fur
dienstfreigestellte Personalvertreterinnen und Personalvertreter im Wege einer in Stufen
festgelegten Ersatzzulage gesetzlich klargestellt. Im Gegenzug fallen allfallige
Nebengebiihren mit der Dienstfreistellung weg. Der zugrunde liegenden pauschalierten
Durchschnittsbetrachtung ist es immanent, dass die nunmehrige Klarstellung der bereits
bisher geltenden gesetzlichen Anforderungen bei einer individuellen Betrachtung im

Einzelfall zu einer Besser- oder Schlechterstellung fiihren kann.

Zu Frage 1

Welche Zulagen, Pauschalen, Bonuszahlungen und sonstigen Vergiinstigungen
(Dienstwagen etc.) erhalten freigestellte Personalvertreter:innen in lhrem Ressort (inkl.

nachgeordneter Behérden und Amter)?

a. Auf welcher Basis werden die Zahlungen und Vorteile gewdhrt (Gesetz, Erlass,

Behérdenpraxis)?

Freigestellte Personalvertreterinnen und Personalvertreter erhalten zum 2. Februar 2026
nur die besoldungsrechtlich geregelten Beziige samt eventuell zustehendem Kinder- und

Fahrtkostenzuschuss. Uber die gesetzlich verpflichteten besoldungsrechtlichen Anspriiche
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hinaus werden freigestellten Personalvertreterinnen und Personalvertretern keine

weiteren Verglinstigungen gewahrt.

Die aktuelle Rechtslage wird durch § 169 Abs. 3 bis 7 GehG (BGBI. | Nr. 100/2025)
bestimmt. Auf die Ubergangsregelung des § 175 Abs. 115 Z 1 GehG wird verwiesen.
GemaR der Ubergangsregelung wird der besoldungsrechtliche Anspruch aller
freigestellten Personalvertreterinnen und Personalvertretern nach der neuen Rechtslage
rickwirkend ab 1. Janner 2023 mit dem besoldungsrechtlichen Anspruch der alten
Rechtslage gegeneinander aufgerechnet. Sobald die EDV-technischen Voraussetzungen
seitens des Bundeskanzleramtes (BKA) geschaffen wurden, werden diese beiden

Gehaltsanspriiche gegeneinander abgerechnet.

Zu Frage 2

Wie viele freigestellte Personalvertreter:innen gibt es in Ihrem Ressort aktuell?

a. Wie viele davon sind teilweise, wie viele zur Gdnze freigestellt?

Zum 2. Februar 2026 waren insgesamt 9 Bedienstete gemaR § 25 Abs. 4 PVG (teilweise)
freigestellt. Von den 9 Bediensteten sind 3 Bedienstete zur Ganze (100 %) und 6
Bedienstete zur Halfe (50 %) vom Dienst freigestellt. Zusammengefasst ergeben sich 6

ganzliche Dienstfreistellungen fiir das Bundesministerium fiir Finanzen (BMF).

Zu Frage 3

Welche Zulagen bzw. zusdtzlichen Zahlungen standen freigestellten oder teilweise
freigestellten Personalvertreter:innen in lhrem Ressort vor Inkrafttreten der Dienstrechts-
Novelle 2025 im Jahr 2025 zu?

a. Auf welcher Basis wurden die Zulagen berechnet und ausbezahlt (Erlass,

Behérdenpraxis etc.)?

Gemal § 25 Abs. 2 PVG darf Personalvertreterinnen und Personalvertretern kein Nachteil
bei der dienstlichen Laufbahn aufgrund ihrer Tatigkeit in der Personalvertretung
erwachsen. Die hochstgerichtliche Rechtsprechung hat diesen gesetzlichen Grundsatz des
Ausfallsprinzips insoweit verfeinert, als dass die Ausiibung des Mandats in der
Personalvertretung weder zu einer unzuldssigen Benachteiligung noch zu einem Vorteil

flihren darf (Ausfallsprinzip).
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Um dieser gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, wurden dienstfreigestellten
Personalvertreterinnen und Personalvertretern bis zur Novelle des § 169 GehG durch
BGBI. I Nr. 100/2025 so besoldet, wie es Bediensteten mit einer fiktiven/hypothetischen
Laufbahn samt betrieblicher Aufstieg gebiihrt hatte, wenn diese Bediensteten keiner
Tatigkeit in einem Personalvertretungsorgan nachgegangen waren. Somit wurde bei
dienstfreigestellten Personalvertreterinnen und Personalvertretern eine hypothetische
berufliche Laufbahn zugrunde gelegt — welche auch betriebliche und somit auch
finanzielle Aufstiege beinhaltete — wobei die Bediensteten die ,,normalen” gesetzlichen
Beziige, Nebengebiihren, etc. erhielten, wie es auch Bedienstete erhalten hatten, wenn
sie genau diesen Werdegang tatsachlich absolviert hatten. Dadurch wurde dem von § 25
Abs. 2 PVG und der hochstgerichtlichen Rechtsprechung gefordertem , Ausfallsprinzip“

Rechnung getragen.

Hinsichtlich der Festlegung dieser fiktiven/hypothetischer Laufbahnen (Laufbahnbilder)
der einzelnen dienstfreigestellten Personalvertreterinnen und Personalvertretern hat sich
das BMF zwecks Gewahrleistung eines einheitlichen Vollzugs an der Richtlinie flr
Vergleichsbedienstete des Bundeskanzleramtes (BKA vom 22.12.2003, GZ. 923.002/1-
[11/3/03) orientiert. Somit war es von der grundsatzlichen Einstufung
(Verwendungsgruppe, Funktionsgruppe; Entlohnungsstufe, Bewertungsgruppe), vom
Besoldungsdienstalter, von der Dauer der Dienstfreistellung und der Funktion innerhalb
des Personalvertretungsorgans abhangig, welches Laufbahnbild dienstfreigestellten
Personalvertreterinnen und Personalvertretern absolvierten. Entsprechend diesem

Laufbahnbild wurde sodann besoldet.

Zu Frage 4

Wie hoch waren im Durchschnitt die Zulagen bzw. zusdtzlichen Zahlungen fiir (teilweise)
freigestellte Personalvertreter:innen in lhrem Ressort im Jahr 2025 (vor Inkrafttreten der
Dienstrechts-Novelle 2025)? Bitte um Aufschliisselung nach voll und teilweise freigestellten

Personalvertreter:innen und Berufsgruppen.

Fiir das Jahr 2025 betrugen die Zulagen bzw. zusatzlichen Auszahlungen fir (teilweise)
freigestellte Personalvertreterinnen und Personalvertreter aufgrund deren
fiktiven/hypothetischen Laufbahnen durchschnittlich je 2.791,34 Euro. Aufgeschlusselt
nach ganzlich (100 %) und teilweise (50 %) freigestellten Personalvertreterinnen und
Personalvertretern betrugen die Zulagen bzw. zusatzlichen Auszahlungen 2025 fiir
ganzlich (100 %) freigestellte durchschnittlich je 5.525,25 Euro und fir teilweise (50 %)
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freigestellte durchschnittlich je 1.424,38 Euro. Aufgeschlisselt nach Berufsgruppen (wird
als Verwendungsgruppe/Entlohnungsgruppe interpretiert) betrugen die Zulagen bzw.
zusatzlichen Auszahlungen 2025 fiir Angehdrige der
Verwendungsgruppe/Entlohnungsgruppe A 1/v1 (Hoherer Dienst) durchschnittlich je
1.123,50 Euro und fiir Angehorige der Verwendungsgruppe/Entlohnungsgruppe A 2/v2
(Gehobener Dienst) durchschnittlich je 2.999,82 Euro.

Zu Frage 5

Wie hoch war die Gesamtsumme der ausbezahlten Zulagen bzw. zusétzlichen Zahlungen
fiir freigestellte Personalvertreter:innen in lhrem Ressort in den Jahren 2023 bis 2025 (vor
Inkrafttreten der Dienstrechts-Novelle 2025)?

a. Bitte zudem um Angabe der Gesamtsummen nach voll und teilweise freigestellten

Personalvertreter:innen, Berufsgruppen und Jahren.

Die Gesamtsumme der ausbezahlten Zulagen bzw. zusatzlichen Zahlungen fir (teilweise)
freigestellte Personalvertreterinnen und Personalvertreter aufgrund deren
fiktiven/hypothetischen Laufbahnen fir den Zeitraum 1. Janner 2023 bis 31. Dezember
2025 betrug insgesamt 167.436,05 Euro.

Die Gesamtsumme der ausbezahlten Zulagen bzw. zusatzlichen Zahlungen fiir ganzlich
(100 %) freigestellte Personalvertreterinnen und Personalvertreter aufgrund deren
fiktiven/hypothetischen Laufbahnen fiir den Zeitraum 1. Janner 2023 bis 31. Dezember
2025 betrug 121.593,75 Euro. Die Gesamtsumme der ausbezahlten Zulagen bzw.
zusatzlichen Zahlungen fiir teilweise (50 %) freigestellte Personalvertreterinnen und
Personalvertreter fiir den Zeitraum 1. Janner 2023 bis 31. Dezember 2025 betrug
45.842,30 Euro.

Die Gesamtsumme der ausbezahlten Zulagen bzw. zusatzlichen Zahlungen nach
Berufsgruppen (wird als Verwendungsgruppe/Entlohnungsgruppe interpretiert) fur
freigestellte Personalvertreterinnen und Personalvertreter aufgrund deren
fiktiven/hypothetischen Laufbahnen fur den Zeitraum 1. Janner 2023 bis 31. Dezember
2025 betrug fur Angehorige der Verwendungsgruppe/Entlohnungsgruppe A 1/v1 (Hoherer
Dienst) 81.991,70 Euro. Die Gesamtsumme der ausbezahlten Zulagen bzw. zusatzlichen
Zahlungen fiir Angehorige der Verwendungsgruppe/Entlohnungsgruppe A 2/v2
(Gehobener Dienst) 85.444,35 Euro.
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Die Gesamtsumme der ausbezahlten Zulagen bzw. zusatzlichen Zahlungen nach Jahren fiir
freigestellte Personalvertreterinnen und Personalvertreter aufgrund deren
fiktiven/hypothetischen Laufbahnen betrug im Jahr 2023 58.779,70 Euro, im Jahr 2024
83.534,30 Euro und im Jahr 2025 25.122,05 Euro.

Zu Frage 6

Wie viele Personen in lhrem Ressort erhalten auf Grund der Dienstrechts-Novelle 2025
voraussichtlich heuer eine sogenannte Ersatzzulage?

Im Jahr 2026 erhalten aufgrund des riickwirkenden Inkrafttretens des § 169 GehG (siehe
BGBI. I Nr. 100/2025) ab 1. Janner 2023 voraussichtlich 13 (teilweise) freigestellte
Personalvertreterinnen und Personalvertreter im Ressort eine Ersatzzulage nach § 169
GehG iVm. § 25 Abs. 5a PVG.

Zu Frage 7 bis 14

7. Wie hoch sind die voraussichtlichen Zulagen bzw. zusdtzlichen Zahlungen fiir ganz oder
teilweise freigestellte Personalvertreter:innen im Jahr 2026 in lhrem Ressort (nach
Inkrafttreten der Dienstrechts-Novelle 2025)?

8. Wie hoch ist die voraussichtliche Gesamtsumme der auf Grund der Dienstrechts Novelle
2025 heuer ausbezahlten bzw. auszubezahlenden Ersatzzulagen bzw. zusdtzlichen

Zahlungen in Ihrem Ressort?

a. Bitte zudem um Angabe der Gesamtsummen nach voll und teilweise freigestellten

Personalvertreter:innen, Berufsgruppen und Jahren.

9. Wie hoch sind die voraussichtlichen durchschnittlichen Zulagen bzw. zusétzlichen
Zahlungen der freigestellten Personalvertreter:innen im Jahr 2026 nach Inkrafttreten der
Dienstrechts-Novelle 2025? Bitte um Aufschliisselung nach voll und teilweise freigestellten

Personalvertreter:innen, Berufsgruppen und Jahren.

a. Wie grof8 ist die Differenz zu den durchschnittlichen Zulagen bzw. zusdtzlichen

Zahlungen vor Inkrafttreten der Dienstrechts-Novelle 2025?

10. Wie hoch ist die hichste einzelne nach Inkrafttreten der Dienstrechts-Novelle 2025

auszuzahlende monatliche ,Ersatzzulage" in Ihrem Ressort?
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11. Wie viele Personen in Ihrem Ressort erhalten (voraussichtlich) riickwirkend

Nachzahlungen wegen der Ersatzzulage fiir die Jahre 2023 bis 2025 (auf Grund der
Dienstrechts-Novelle 2025 )?

12. Wie hoch ist die voraussichtliche Gesamtsumme der nachzuzahlenden Zulagen fiir die

(teilweise) freigestellten Personalvertreter:innen in Ihrem Ressort in den Jahren 2023 bis
2025 vor Inkrafttreten der Dienstrechts-Novelle 2025 (bitte um Aufschliisselung nach

Jahren)?

13. Wie hoch ist voraussichtlich die betragsmdflig gréfSte Nachzahlung an Ersatzzulagen an

eine/n einzelne/n Personalvertreter:in in lhrem Ressort?

14. Wie hoch ist die voraussichtliche budgetdre Mehrbelastung durch die Einfiihrung der

»Ersatzzulage" fiir freigestellte Personalvertreter: innen durch die Dienstrechts Novelle
2025 fiir Ihr Ressort?
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Dr. Markus Marterbauer

Elektronisch gefertigt

= Bundesministerium
Finanzen

Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der

Priifinformation Informationen zur Prifung des Ausdrucks finden Sie unter:

https://www.bmf.gv.at/verifizierung

elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at

Datum/Zeit 2026-04-02T15:38:30+02:00

Unterzeichner

Bundesministerium fir Finanzen

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr.

Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

874736968

Dokumentenhinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

www.parlament.gv.at

7von7




Unterzeichner | Par| ament sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC| 2026- 04- 02T15: 43: 36+02: 00

Prufinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel




		2026-04-02T15:38:30+0200
	Bundesministerium für Finanzen
	Amtssignatur gemäß § 19 E-Government-Gesetz (E-GovG). Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2026-04-02T15:43:36+0200
	Parlamentsdirektion




